
damit geschaffene gesetzliche Regelung reicht aber nicht 
aus, um im vollen Umfang das Volkseigentum zu 
schützen. Hinzu kommt, daß die geringe Anzahl der 
anhängigen Konkurse zur Verkennung ihrer volkswirt
schaftlichen Bedeutung führt und das Verfahren selbst 
bei den Gerichten als notwendiges Übel empfunden 
wird. Dies kommt in der Bearbeitungsweise und vor 
allem in der Verfahrensdauer zum Ausdruck. Im ver
gangenen Jahr gelangten dem Ministerium der Justiz 
einige Konkursverfahren zur Kenntnis, in denen durch 
formale oder falsche Arbeitsweise des Gerichts sowohl 
direkte als auch indirekte Schäden des Volkseigentums 
eingetreten sind.

Schon bei Eingang eines Konkursantrages muß der 
Richter sorgfältig prüfen, welche Besonderheiten wirt
schaftlicher und juristischer Art er zu beachten und 
welche Sicherungsmaßnahmen er eventuell einzuleiten 
hat (§ 106 KO). Dem Gemeinschuldner darf keine Mög
lichkeit dazu bleiben, Vermögenswerte zu verheim
lichen oder beiseite zu schaffen. Nach Erlaß des Eröff
nungsbeschlusses ist unverzüglich ein Inventarverzeich
nis und eine Bilanz aufzustellen. Dies dient dazu, recht
zeitig alle Vermögenswerte zu erfassen, den Gläubigern 
einen Überblick über den vorhandenen Massebestand 
zu verschaffen, den Verwalter zu überwachen und die 
künftige Rechnungslegung zu kontrollieren. Zu dieser 
Inventarerrichtung ist ein Angestellter des Kreis
gerichts oder der staatlichen Verwaltung hinzuzuziehen. 
Bei zweifelhaften Vermögensverhältnissen kann der 
Schuldner zum Offenbarungseid geladen werden 
(§ 125 KO).

Bei der Auswahl des Konkursverwalters ist beson
dere Sorgfalt geboten; man muß auf geeignete Kräfte, 
evtl, auf Angestellte der staatlichen Verwaltung oder 
Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte, zurück
greifen, die für eine ordnungsgemäße Abwicklung unter 
Wahrung der Interessen des Volkseigentums Gewähr 
bieten. Dabei sollte das Gericht in umfangreichen Ver
fahren niemals auf die Bestellung eines Gläubiger
ausschusses verzichten. Schon auf Grund seiner beson
deren Stellung wird dieses Organ im Interesse der Er
reichung einer hohen Befriedigungsquote auf den Ver
walter dahin einwirken, das Konkursverfahren baldigst 
und unter den zweckmäßigsten Bedingungen zu be
enden. Gleichzeitig wird mit dem Gläubigerausschuß 
ein Organ geschaffen, das neben der Unterstützung auch 
die Geschäftsführung des Verwalters zu überwachen 
hat (§ 88 KO).

Beim Kreisgericht B. waren einige Konkurse an
hängig, zu deren Abwicklung derselbe Konkursverwal
ter bestellt war. Dieser Verwalter hat es verstanden, in 
der Zeit von etwa 1952 bis 1954 einen Betrag von 
70 000 DM zu unterschlagen, der für die volkseigenen 
Gläubiger verlorenging. Diese direkte Schädigung hätte 
nicht oder zumindest nicht in dieser Höhe eintreten 
können, wenn das Gericht seiner Aufsichtspflicht nach
gekommen wäre. Aus der Bestimmung des § 83 KO 
erwächst die Pflicht, den Konkursverwalter in seiner 
Geschäfts- und Kassenführung zu überprüfen und 
anzuleiten. Das Gericht übt über den Konkursverwalter 
eine Aufsichtsfunktion aus und ist demzufolge ermäch
tigt und verpflichtet, gegen Pflichtwidrigkeiten einzu
schreiten. Dabei kann es von der Verhängung von 
Ordnungsstrafen bis zur Amtsentlassung des Verwal
ters gehen (§ 84 KO).

Erhebliche Schädigungen bringt die teilweise sehr 
langsame Abwicklung der Konkursverfahren mit sich, 
denn die zur Verwaltung der Masse notwendigen Auf
wendungen vermindern laufend die zu erwartende 
Konkursquote. Entsprechend der RV Nr. 38/51 des Mi
nisters der Justiz ist es empfehlenswert, diejenigen 
Betriebe oder Vermögenswerte an das Volkseigentum 
zu veräußern, denen eine bestimmte volkswirtschaft
liche Bedeutung zukommt. Handelt es sich um Betriebe, 
die zwar augenblicklich heruntergewirtschaftet, aber 
volkswirtschaftlich wichtig sind, so ist in Verbindung 
mit den zuständigen Stellen eine Übernahme in Volks
eigentum anzustreben. Auch hier gibt es einige 
schlechte Beispiele, in denen die Übernahme erst nach 
jahrelangen Verhandlungen erfolgte, weil offenbar eine 
ungenügende Zusammenarbeit mit den zuständigen 
staatlichen Dienststellen bestand. Bei der Übernahme

bestimmter Vermögensteile erfolgte in einem Falle 
beim Kreisgericht R. ein Vertragsabschluß, der über die 
auf den Grundstücken ruhenden Belastungen keine 
Regelung traf und nur unklare Rechtsverhältnisse 
schuf. Zwar ist der Abschluß eines Rechtsgeschäfts im 
Konkurs nicht Sadie des Gerichts; dieses Beispiel zeigt 
aber, daß es notwendig ist, beim Abschluß derartiger 
Verträge beratend mitzuwirken.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer für Konkurse 
beträgt etwa drei Jahre. Das ist entschieden zu lange, 
wenn dabei auch nicht verkannt werden soll, daß die 
Besonderheiten und Schwierigkeiten in Konkursverfah
ren andere als beispielsweise in Zivilprozessen sind. 
Das Gericht hat in Konkurssachen nicht die Möglich
keit, die straffe Leitung des Verfahrens wie im Zivil
oder Strafprozeß durchzusetzen. Trotzdem hat das Ge
richt im Rahmen der Aufsichtsbefugnise die Möglich
keit, selbst sowie über den Gläubigerausschuß und die 
Gläubigerversammlung auf die Beschleunigung des 
Verfahrens einzuwirken. Die bisherige Praxis geht aber 
dahin, daß das Gericht die Tätigkeit des Verwalters zur 
Kenntnis nimmt, ohne auf eine schnellere Abwicklung 
seiner Geschäfte hinzuwirken.

Bei der Behandlung von Konkursverfahren sind auch 
gewisse buchtechnische Kenntnisse erforderlich. Der 
Konkursrichter soll in der Lage sein, aus der eingereich
ten Bilanz bestimmte Schlüsse zu ziehen, beispielsweise 
darüber, welches die Ursache der Konkursreife ist, welche 
Quote für die Konkursgläubiger evtl, zu erwarten ist, 
oder ob mangels Masse die Eröffnung abzulehnen ist. 
Diese Kenntnisse sind gleichfalls zur Prüfung der 
Schlußrechnung erforderlich. Zwar kann, der Richter 
entsprechende Fachkräfte zuziehen; trotzdem trägt er 
die Verantwortung für die Richtigkeit des eingereichten 
Buchwerks.

Das Konkursgericht ist als Aufsichtsorgan für die 
Zweckmäßigkeit der Rechtshandlungen des Verwalters 
verantwortlich und hat gegen Pflichtverletzungen un
verzüglich einzuschreiten. Daraus erwächst dem Gericht 
auch die Aufgabe zu prüfen, ob diese Handlungen den 
politischen und ökonomischen Interessen unseres Staa
tes entsprechen. Die Einflußnahme des Gerichts auf 
geplante Vermögensveräußerungen muß sinnvoll erfol
gen und darf nicht, wie beispielsweise beim Kreis
gericht L., dazu führen, daß die Vermögenswerte einer 
in Konkurs geratenen Aktiengesellschaft an Privat
unternehmer veräußert werden, die das Unternehmen 
als offene Handelsgesellschaft weiterführen. Damit 
wird die Stärkung und Mehrung des volkseigenen Sek
tors nicht erreicht. Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß 
die Behandlung der Konkursmassen unter den Ge
sichtspunkten der bürgerlichen Rechtslehre nicht mehr 
den bei uns herrschenden Grundsätzen entspricht.

Auf einer etwas anderen Ebene liegen die Fälle, in 
denen das Volkseigentum durch mangelnde Rechts
kenntnisse und schlechte Zusammenarbeit mit den 
staatlichen Dienststellen i n d i r e k t  geschädigt wird, 
Dabei ist ein typischer Fehler in der Behandlung der 
volkseigenen Anteile an privatkapitalistischen Gesell
schaften im Konkursverfahren feststellbar.

Beim Kreisgericht N. war ein Konkursverfahren über 
das Vermögen einer Kommanditgesellschaft anhängig; 
die vorhandene Masse wurde von der staatlichen Ver
waltung für Abgabenrückstände übernommen und, so
weit das Vermögen die Forderung der Abgabenverwal
tung überstieg, gegen Zahlung eines Restkaufpreises 
erworben. Soweit ist diese Art der Abwicklung zu be
grüßen. Nicht berücksichtigt wurde allerdings, daß der 
Eigentumsanteil eines Gesellschafters in Volkseigentum 
überführt und demzufolge eine volkseigene Beteiligung 
an der Gesellschaft entstanden war. Dieser Vermögens
anteil ist aus der Konkursmasse herausg'enommen und 
nicht für die Befriedigung der Gläubiger herangezogen 
worden.

Bei oberflächlicher Betrachtung scheint es so, als ob 
in diesem Falle ein Schaden tatsächlich nicht entstanden 
ist, weil die volkseigene Beteiligung in absoluter Höhe 
in Volkseigentum gelangte und unangetastet blieb. 
Diese Überlegung ist aber falsch. Eine volkseigene 
Beteiligung an einer privatkapitalistischen Gesellschaft 
verkörpert keinen absoluten Wert, sondern stellt nur
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